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Keine Befreiung von der Gebühr für das Führungszeugnis für Pflegeeltern und Tagespflegepersonen
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Tagespflegepersonen und Pflegeeltern benötigen für die Ausübung ihrer Tätigkeit ein Führungszeugnis. Von der dafür anfallenden Gebühr kann gemäß § 12 JVKostO abgesehen werden, wenn dies wegen Mittellosigkeit des Zahlungsverpflichteten oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 
In den vergangenen Jahren wurde für Tagespflegepersonen und Pflegeeltern eine Befreiung aus Gründen der Billigkeit grundsätzlich anerkannt, da deren Tätigkeit mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei einer gemeinnützigen Einrichtung gleichgesetzt wurde.
Diese Handhabung wird ab sofort nicht mehr aufrecht erhalten: Das Bundesamt der Justiz hat darauf hingewiesen, dass kein Billigkeitsgrund (mehr) vorliege, wenn das Führungszeugnis für eine im öffentlichen Interesse liegende ehrenamtliche Tätigkeit benötigt wird, für die eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Eine Befreiung von der anfallenden Gebühr in Höhe von 13 Euro erfolgt demzufolge nicht mehr.
In der Anlage finden Sie das Merkblatt des Bundesamtes der Justiz zur Befreiung von der Gebühr für das Führungszeugnis gemäß § 12 JVKostO (Stand 1. Juni 2011).
Anlage

